
Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 826) erlässt der Kreistag des Landkreises Regen
folgende 

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit fest-
gesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 106.466.460,00 €

und  im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 29.127.750,00 €

ab.

2. Die in Anlage beigefügten Wirtschaftspläne der Sondervermögen des Landkreises werden fest-
gesetzt; sie schließen:

a) Sondervermögen Kreiskrankenhaus Viechtach
im Erfolgsplan: in den Erträgen 387.500,00 € 

in den Aufwendungen 407.700,00 €
im Vermögensplan: in den Einnahmen u. Ausgaben 20.200,00 €   

b) Sondervermögen Kreiskrankenhaus Zwiesel
im Erfolgsplan: in den Erträgen 437.500,00 € 

in den Aufwendungen 602.000,00 € 
im Vermögensplan: in den Einnahmen u. Ausgaben 164.500,00 € 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf: 16.241.890,00 € 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 3

HAUSHALTSSATZUNG
des

LANDKREISES REGEN
für das Haushaltsjahr   2025

Haushaltssatzung:

§ 1

§ 2
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1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des
Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 festgelegt auf:
(Umlagensoll). 53.606.919,00 €     

2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden, vom Statistischen Landesamt
festgesetzten Steuerkraftzahlen berechnet:

Grundsteuer A 502.348,00 €
Grundsteuer B 8.484.723,00 €
Gewerbesteuer 35.513.032,00 €
Einkommensteuer 36.127.114,00 €
Umsatzsteuerbeteiligung 5.863.138,00 €

86.490.355,00 €
80 % der Schlüsselzuweisungen 
der Gemeinden für das Jahr 2024 16.599.873,00 €

Summe der Bemessungsgrundlage 103.090.228,00 €

3. Die Hebesätze (Hundertsätze) für die Berechnung der Kreisumlage (Art. 18 Abs. 3 BayFAG)
werden einheitlich auf 52 v.H. festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird für den
Kreishaushalt festgesetzt auf: 2.500.000,00 €  

Die Haushaltssatzung tritt ab 01. Januar 2025 in Kraft.
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